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Hohes k.k. Ministerium für öffentliche / 
Arbeiten ! /-/>, /

J

Die ergebenst gefertigte Gruppe II der Steinkoh
lenbergbaugenossenschaft des Mähr.-Ostrauer Revierbergamtsbe
zirkes erlaubt sich dem hohen k.k. Ministerium für öffentli
che Arbeiten die folgende ergebene Bitte zu unterbreiten:

Durch das Gesetz vom 14. August 1896 R.G.B1. No. 
156 betreffend die Errichtung von Genossenschaften beim Berg
baue wurde von der Gesetzgebung der Versuch gemacht, die auf 
allen Gebieten des wirtschaftlichen und sozialen Lebens zur 
Geltung kommende Organisation nach Berufsgruppen auch auf den 
Bergbau auszudehnen. Dieser Versuch hat bis in die letzten 
Jahre keine nennenswerten praktischen Erfolge gezeitigt, da 
sich die errichteten Bergbaugenossenschaften bei dem Fehlen 
finanzieller Hilfsmittel nur auf administrative Affenden be- 
schränkten und eine soziale Tätigkeit überhaupt vermissen 
liessen.

Die Steinkohlenbergbaugenossenschaft des Mähr.- 
Ostrauer Revierbergamtsbezirkes hat durch die Errichtung 
eines Rekonvaleszentenheimes für männliche Bergarbeiter in 
der Gemeinde Czeladna bei Grose - Kuntschitz am Radhošt mit 
einer grosszügigen sozialen Fürsorgetätigkeit begonnen. Die
ses Rekonvaleszentenheim wurde von der Gruppe I und von der



Gruppe II zu gleichen Teilen errichtet und wird der Betriebs- » 
aufwand auch von beiden Gruppen je zur Hälfte bestritten. 
Ueberdies zahlt die Gruppe II den in dem Rekonvaleszentenhei
me in Gross - Kuntschitz untergebrachten Rekonvaleszenten,wel
che von den Krankenkassen der Bruderlade nur das halbe Kran
kengeld bekommen, die zweite Hälfte des Krankengeldes.

Die in der Gruppe II der Steinkohlenbergbaugenossen- 
echaft vereinigte Arbeiterschaft strebte schon seit vielen Jah
ren die Errichtung einer Anstàlt an, in welcher die Frauen und 
Töchter der Bergarbeiter nach überstandener Krankheit volle Ge
nesung finden könnten. Ferner ging mit Rücksicht auf die gros
se Zahl der in dem Ostrau - Karwiner Reviere zurückgebliebenen 
Waisen nach Bergarbeitern das Bestrebeneder Bergarbeiterschaft 
dahin, für diese bisher nur äusserst mangelhaft erzogenen,dám 
tiefsten Elende aufwachsenden Waisenkinder durch die Errichtung 
von Waisenanstalten Sorge zu tragen«

Die Generalversammlung der Gruppe II der Steinkoh
len bergbaugencs sens chaft fasste daher im Jahre 1908 den Be -
Schluss, an die Grubenbesitzer das Ersuchen um die Errichtung 
von Waisenhäusern zu stellen. Die Grubenbesitzer gaben zunächst 
überhaupt keine Antwort und lehnten schliesslich über neuerli
che Urgenz im Jahre 1910 das an sie gestellte Ansuchen ab. Da 
die Grubenbesitzer sich weigerten, die eigentlich ihnen in er
ster Reihe obliegenden sozialen Pflichten zu erfüllen, so fass
ten die Bergarbeiteruier Generalversammlung der Gruppe II vom



14. April 1912 den Beschluss, die Waisenhäuser auf ihre eige
nen Kosten zu errichten; die Arbeiterschaft hoffte bei diesem 
Beschlüsse auf die werktätige Mithilfe des Staates, der ja 
doch das hervorragendste Interesse an der Errichtung dieser 
humanitären Anstalten haben muss. Die Hoffnung,aus öffentli
chen Mitteln eine Unterstützung zu erhalten, trügt© jedoch, 
da nur einige kleinere Gemeinden ihren beschränkten Mitteln 
entsprechende Beträge und der Landtag des Landes Schlesien 
eine in drei gleichen Jahresraten zahlbare Subvention von 
15.000 K bewilligten. Im Sinne des Beschlusses der General« 
Versammlung wurue^das~cTdrt bestehende Sanatorium zur Errich
tung des Frauenrekonvaieszentenhei mes und der Waisenhäuser 
angekauft und mit dem Baue begonnen. Der derzeitige Stand oer
Bauten ist der Folgende:

Das Frauengenesungsheim ist vollstänaig fertiggesteilt» 
und seit dem 1. Dezember 1913 dem Betriebe übergeben. Die Woh
nung des Arztes ist ebenfalls vollständig fertiggestellt. Die 
zwei zur Aufnahme der Waisenkinder bestimmten Pavillons sind 
unter Dach, die zwischen den Pavillons gelegene Schule ist 
nur bis zum Parterre gediehen» Da die Mittel der Bergbaugenos 
senschaft der Gruppe II nicht ausreichten, musste der Bau in 
diesem Stadium eingestellt werden^^

Das an die Grubenbesitzer gestellte Ansuchen um eine 
Subvention hatte nur den Erfolg, dass die Grubenbesitzer je
de Unterstützung der Waisenanstalten ablehnten und zum BetrieA



des Frauengenesungsheimes eine einmalige Spende von 11. K.-
gaben, die sie eich jedoch als Schuld auf der Realität grund
bücherlich sicherstellen liessen, und zum Betriebe des Frau- 
engenesungsheimes einen jährlichen Boftrag von - ■ zu
sagten.

Die finanzielle Situation der Gruppe II der Steinkoh
lenbergbaugenossenschaft per 31. Dezember 1913 ergibt siiih aus 
den folgenden Ziffern: 
Aktiva: ^ert der gekauften Realitäten . .289*495 K 70 h

Investitionen in diese Realitäten . . . •
Wert der Mobilien, soweit sie nicht Zu
gehör der Realitäten bilden und Forde

rungen .........................................................._^.474_K_68_h_
zusammen: . .879.115 K 83 h;

diesen aktiven Posten gegenüber stehen die folgen
den Passiven und zwar:

Hypothekarschulden . . 222.261 K 72 h 
offene Schulden . . . .368.334 K 86 h 

zusammen: • •  
sodass das Aktivum nach Abzug der Passiven. . .

590.596 K 58 h 
288Ï5Î9 K 25 h

beträgt.Hiezu kämen noch zur Berechnung des Vermögensstandes der 
Anteil derselben an dem Männerrekonvaleszentenheime in Czeladna 
bei Gross - Kuntschitz von  192.236 K 10 h. 
Dieser Vermägensanteil kann jedoch für die Beurteilung der Sol
venz der Gruppe II nicht in Rechnung gezogen werden,



weil das Rakonvalerzentenheim in Czeladna bei Gross-Kuntschitz 
der Bergbaugencssenschaft als solcher im Ganzen gehört und 
daher für Zwecke der Gruppe II allein überhaupt nicht verwen- 
eiet erden knnn. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass 
in dem obigen Vermögensausweise die seit dem Ankäufe der Re
ji itäten an den Baulichkeiten bereits vorgsnomnienen Abschrei
bungen verrechnet erscheinen, ergibt sich, dass die Gruppe II 
in die Errichtung des Frauenrekonvaleszentenheimes und der 
Waisenhäuser bereits einen Betrag von 290.000 K .- in barem 
investiert hat.

Zu djn Schulden ist zu bemerken, dass die offenen 
Schulden duxcnwegs im Laufe des Jahres 1914 fällig werden. Von 
den pothekatschulden ist ein Betrag von 51.000 K .- erst im 
Jahre 1915 ďtH-Mg und ein Betrag von 20.000 K im Jahre 1918 
fällig, die übrigen Hypothekarschulden sind bereits fällig. 
Pieeer Schuldenstand von rund 600.000 K .- machte es notwen
dig, dass die Gruppe II eine umfassende Sanierungsaktion ein- 
] Es wurde neuerlich der Versuch gemacht, die in der 
Gruppd I vereinigten Grubenbesitzer zu einer Beitragsleistung 
für die Sanierung zu gewinnen und haben die Grubenbesitzer 
den als Beilage A abschriftlich beigeschlossenen Antrag ge
stellt. Unter Zugrundelegung dieses Antrages würde sich das 
Preeliminare der Gruppe II Beilage B ergeben. Aus diesem Prae- 
liminare ergibt sich, dass bei Wegfall des Betriebes des Män
nerrekonvaleszentenheimes und bei Wegfall det Hälfte des für



i

re Beilage B ein zweites 
Dieses praeliMnare — 
bisherigen 
nat auf 32 
Steigerung

die 
das Betriebserfordernis der Gruppe II 145.000 K . 

und dass daher zur Bezahlung der S„.
500.000 K erniedrigen würden, 
j&hrlich verbleibt;
5 igen ’----
Bezahlung der Schuld und nach 
würde der Betrag von 60.000 K 
stalt nicht hinreichen.

Die Arbeiterschaft
trag der Gruppe I nicht akzeptieren,
eine erworbene 
will, zumal sie
an der Fortführung das begonnenen Werkes
für die Arbeiterschaft e----
Million Kronen »die

v
Rekonvaleszenten zu zahlenden KrankengeAdzuechusses

‘ *■ beträgt
Schulden, welche sich auf

■ ein Betrag ton 60.000 K.-
; die Tilgung der Schuld würde bei einer :

i Hi« vnde 1924 dauern. Aber selbst nach Verzinsung bis ^nae r
Fertigstellung der Bauten y

zum Betriebe der Waiseiian-, 

ill mit vollem Fechte den An
da die Arbeiterschaft ,

Einflusssfihire sich nicht abkaufen lassen . >, 
durch den Antrag der Gruppe I «r alle 2^14 

“ ■ , gehindert wäre,was \
-■ jinen Verlust von rund•*$»*.halben- 
bereits speziell für die Errichtung der 

« ■ • notoiten investiert sind, bedeuten wurde,isarsenanstalten inve , beschlossen,
Cer Ausschuss der Gruppe II hat datier 

Hat am 29. März l.J. stattfindenden Generalversammlung ne- 
h,t crunne II entsprechendenPraeliíina- 

ben dem dem Anträge ^ilag6 C vorzuiegen,

beruht auf der Voraussetzung, dass die 
MltgliB^lUM. von 40 Heuern pro Mann und" Mo- 
Hel 1er Lohnperiode erhöht werden, was eine 
der Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen von 192.000,. -



>; .800 K .- per Jahr bedeutet unćDfie 1800 weiblichen 
Mitglieder der Bergbaugenossenschaft zuf Beitragsleidtung mit 
einem Betrage von 16 Hellern pro Lohn per iode herar^SßS^^ 
wasveine Einnahme von 7.488 K .- jährlich ergibt. Der Schul
denstand betrüge bei diesem Praeliminare per 1. Juli 1914 
676.000 K .- und beziffert sich das Betriebserfordernis ohne 
den Betrieb der Waisenanstalt auf 449r9Gô- K .- jährlich , zur 
Tilgung der Schulden bleibt ein Betrag von 160.000 K jähr- 
lich, der nach Tilgung der Schulden beziehungsweise für den 
lall der Aufnahme eines in mässigen Annuitäten abzahlbaren 
Darlehens zum Teile zur Vollendung des Baues tad. später 
nach Vollendung der Bauten zum Betriebe der Waisenanstalten 
verwendet werden könnte. Die Voraussetzung für die Sanierung 
der Gruppe II der Bergbaugenossenschaft besteht jedoch auch 
in diesem Falle darin, dass die in der Beilage D verzeichne
ten Schulden hommassiert und konvertiert werden, was durch 
die Aufnahme eines Darlehens von 676.000 K .- möglich ist. 
Die Grubenbesitzer haben erklärt, dass sie im Falle die Ar
beiterschaft den,wie wir pben dargelegt haben, unannehmbaren 
Antrag der Gruppe laicht annimmt, die Erwirkung eines Darle
hens bei einem Finanzinstitute kraft ihres Einflusses werden 
zu verhindern wissen. Im Interesse der Erhaltung der Ruhe im 
Reviere sieht sich der Vorstand der Gruppe II genötigt, die 
Hilfe der hohen k.k. Regierung in Ansprüch zu nehmen. Diese 
Hilfe der hohen Regierung kann in erster Reihe darin bestehen



3s die hohe Regierung der Gruppe II der Steinkohlenbeig- 
ugenossenschaft dadurch zur Hilfe kommt, dass sie die Auf- 
hme eines Darlehens bei den Bruderladen des Reviere» oder 
i irgend einem Finanz institute garantier .

Da die Steinkohlenbergbaugenossenschaft Gruppe II, 
nn sie ihren ganzen Betriebsüberschuss von 160.000 K .-zur 
Igung der Schulden verwendet, zur Abstossung sämtlicher 
dulden einen Zeitraum bis zum Mai 1919 benötigt und dann 
st iait der Fortsetzung des Baues beginnen könnte, so er- 
;heint die Verwirklichung des Planes der Steinkohlenbergbau- 
mossenschaft Gruppe II in sehr weite Ferne hinausgescho- 
m, was abgesehen von dem ethischen und sozialen Verluste 
ich rein finanziell gesprochen, einen erheblichen Zinsenver
ist bedeutet, da doch das investierte Kapital mehr als ein 
ahrzehnt vollständig brach liegen würde.

Da mit Rücksicht auf den hervorragenden sozialen 
weck der von der Steinkohlenbergbaugenossenschaft Gruppe II 
naugurierten Fürsorgeaktion das gesamte Staatswesen an dem 
edeihen dieser Aktion ein ganz besonderes Interesse hat, so 
laubt der Ausschuss der Gruppe II sich an die hohe Regierung 

tuch mit der Bitte wenden zu dürfen, die hohe Regierung wolle 
leben der Uebernahme der Garantie für die Schuldentfflfeing auvh 
i®ch eine Subvention der Arbeiterschaft des Ostrau- Karwiner 
tevieres einen Teil der grosse^ Lasten abnehme ..

Der gefertigte Ausschuss der Gruppe II der Stein-



kohlenbergbaugenossenschaft des Mähr.-Ostrauer Revierberg
amtsbezirkes stellt daher an das hohe k.k. Ministerium für 
öffentliche Arbeiten die ergebene Bitte :

IJ Das hohe k.k.Ministerium wolle für das zum Zwe
cke der Sanierung der Gruppe II der Steinkohlenbergbaugenos- 
senschaft des Mähr.-Ostrauer Revierbergamtsbezirkes bei den 
Bruderladen des Mähr.-Ostrauer Revierbergamtsbezirkes oder 
bei einem GeldihsVituVeTdíTUařařTTTe des Staates übernehmen.

2./ Das hohe k.k. Ministerium wolle der Gruppe II 
der Steinkohlenbergbaugenèssenschaft des Mähr.-Ostrauer Re- 
vierbergamtsbezirkes zum Zwecke der Errichtungbäum Zw8Gke--der- 
-tocjnhtMftgMas Frauengenesungsheimes und der Waisenanstalten 
in Bistrai eine einmalige Subvention bewilligen

und 3./ das hohe k.k. Ministerium wolle zum Betrie
be des Frauengenesungsheimes und der Waisenanstalten in Bi
strai eine jährliche Subvention bewilligen.

Der ergebenst gefertigte Ausschuss der Gruppe II 
der Steinkohlenbergbaugenossenschaft erlaubt sich zu bemerken, 
dass er ein gleichlautendes Gesuch dem hohen k.k. Finanzmini
sterium überreicht.

Mähr.-Ostrau, am 25. März 1914.



An das
hohe k.k. Ministerium lür 

öffentliche Arbeiten
in Wien !

Die Gruppe II der Steinkohlen- 
bèrgbaugenossenscnaft des Mähr.- «»«kW» _ «W ». «M. <**«•«•»
Ostrauer Revierbergamtsbezirkes 
inTeschen vertreten dure; 
durch Herrn Dr. Victor SI a afa,

W] Advèkaten in Mähr.-Ostrau.

stellt innstehende
Bitte.
4 Beilagen A,B,C 

und D.


